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Das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege soll so angepasst werden, dass es der
Vorinstanz (Gemeinden und Regierungsrat) ermöglicht wird, entstehende Kosten
aus einem Beschwerdeverfahren verursachergerecht in Rechnung zu stellen. Be-
schwerdeführer von abgewiesenen Einbürgerungsgesuchen sollen für ihre zusätzlich
verursachten Kosten aufkommen. Dies soll für Aufwände für Beschwerden gelten,
welche abgewiesen werden.

Begründung:
Es kann festgestellt werden, dass immer mehr Einbürgerungswillige auf negative
Entscheide der Bürgerrechtskommissionen den Rechtsweg beschreiten und eine
Beschwerde einreichen. Dies ist grundsätzlich ein Recht der Einbürgerungswilligen.
Das Beschreiten des Rechtsweges verursacht allerdings zusätzlicheAufwände und
somit Zusatzkosten.

Heute ist es so, dass die Vorinstanz, sei es die Gemeinde zuhanden des Kantons
oder der Regierungsrat zuhanden desVerwaltungsgerichts, ihre entstehenden Kosten
für die Stellungnahme zuhanden einer höheren Instanz nicht abwälzen können.
Diese werden von den allgemeinen Einbürgerungsgebühren oder aus der Staats-
kasse gedeckt. Somit bezahlen Eingebürgerte oder Einbürgerungswillige, deren Ge-
such abgelehnt wurde und welche auf den Rechtsweg verzichten, die anfallenden
Zusatzkosten von Beschwerdeführern.Wir verlangen daher eine gesetzlicheAnpas-
sung, sodass eine verursachergerechte Festlegung der Einbürgerungsgebühren er-
möglicht wird.
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